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F ü N f t e s K a p i t e l.
Von der Aufnahme der muzuwachsendm Kran-

ken ; von derselben Abteilung ; Rekonvalescirung
oder Jnvalidirung.

i L' l-

«nieder neuankommende Kranke muß in ein nahe am Thor des Spitals beim !»
liches , und eigentlich hiezu bestimmtes Zimmer geführt , oder getragen wer»
den : sogleich wird ein gewisses Zeichen mit der Glocke gegeben , worauf sich
zween inspektionircnde Bataillons - oder Oberchirurgen (einer von der medicini-
scheu , der andere von der chirurgischen Seite) dahin verfügen , um den Kran»
ken seines Zustandes wegen zu untersuchen. Geschähe der Zuwachs nach der
Abendvisite oder in der Nacht , so haben die Chirurgen von der Macht sowohl
das schon gesagte , als das itzt ferner folgende mit dem Kranken zu befolgen.
Wenn die Krankheit von Betracht ist , so darf man ohnehin hoffen , daß der
Rcglmenrschfrurguseinen Unterchirurgcn mitschicket , oder wenigstens durch
die Ueberbringer des Kranken einen Zettel überwachen läßt , woraus man ei»
« e umständliche Beschreibung der Krankheit , ihrer Ursache , ihres Anfangs u:
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s. f. erhält , damit man um so zuverlässiger die Natur der Krankheit ersehen
kann . Kranke mit innerlichen Gebrechen werden sodann auf die medicinische
Seite ; die mit äußerlichen auf die chirurgische verlegt . Ware hingegen die
Krankheit komplicirt , so müßte der Kranke zu jener Klasse der Kranken ge¬
legt werden , wohin er in Ansehung der mehr beträchtlichen Krankheit gehört.
Die mit venerischen Krankheiten werden ohne Ausnahme auf die chirurgische
Seite gebracht , und in besondere Sale gelegt. Bevor aber der Kranke in
sein bestimmtes Zimmer geführt wird , muß er in das Protokoll der Spitals-
kanzsey eingeschrieben werden.

H . II.
hauptsächlich muß man im Winter Sorge tragen , daß die Vetter , die ge¬
meiniglich in der Kalte feucht sind , vorher mir den im Spital vorhandenen
Bettwarmern ausgetrocknet werden , bevor sich die Kranken darein legen . —
Wenn der neuzuwachsendeKranke sehr gefährlichist , so muß man alsogleich dem
betreffenden Professor, oder dem Srabschirurgusvonder Taginspektion Mel¬
dung hievon machen. Auch muß man damals denPriesterdes Spitales ruf-
sen lassen / damit er für das Seelenheil des Kranken sorgt.

h . m.
^ ehr genaue Sorge muß man darauf verwenden ( theils um die Ordnung
aufrecht zu halten , theils auch der zu befürchtenden Ansteckung , und den soge¬
nannten allemal gefährlichen Spitalsiebern auözuweichen ) daß man sowohl
nach der vorgeschriebenen im achten Kapitel vorkommenden Ordnung die Luft

in
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in den Sälen erneuere , als auch die Krankheiten wohl voneinander abMdere.
Vorderist muffen Leute mit aufferlichen Gebrechen von denen mit innerlichen

geschieden / und letztere wieder in verschiedene Säle unterabgetheilet werden:
so muffen z . B - Kranke an Faulfiebern nicht mit den an Wechselfiebern dar¬

niederliegenden in einem Sale vermengt werden ; Verwundete dürfen nicht
unter Kranken liegen , die ein von innerlicher Ursache entstandenes aufferliches
Uebel haben ; Kräzige muffen von Rekonvaleseenten geschieden seyn . Daß den
Weibern und Kindern eigene Säle muffen angewiesen seyn : versteht sich oh¬
nehin.

§. IV.
Jene Kranke , an welchenwichtige Operationen muffen angestelletwerden / sind in

Begleitung der Chirurgen vom Nro . in besondere an die chirurgischen Sale anstos-
sende Zimmerzu tragen/damit die übrigen vom Geschrey solcher Kranken nicht so

sehrbeunruhigtwerden. Ist ein derley Kranker in der Folge einmal auffer Gefahr/
so mag er immer wieder in jenen Sah ausdem er übertragen wordemzurücke ge¬
bracht werden. Auf die nämliche Art werden auch auf der medieinifchen Seite die
mit Skorbut, Lungensucht , Abzehrung , Dissenterie behafteten in die nahe an den

grossen Sälen gebaute Nebenzimmergelegt : dies geschieht nämlich so mit den Dell-
rirenden , damit sie andere Krankejnicht beunruhigen . Solche Abscheidungenha¬
ben nicht nur einen wesentlichen Einfiuß auf die geschwindere Genemng der

Kranken , sondern sie erleichtern auch die Verrichtungen derjenigen , die zum
Krankendienst bestimmt sind.

5 . v.
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§ . V .
' ^^

man der Lnstverderbniß , so viel möglich ausweiche , darf man nie ge¬
statten , daß die Vetter naher als gewöhnlich zusammengerückt werden ; sie
müssen im Gegenteil so wett voneinander abstehend bleiben , daß die Zwi*
schenkastchen , die Zur Aufbewahrung der Kleider , und nebstbey statt kleiner Ti¬
sche dienen / geräumig Platz haben. Auch wenn sich Epidemien eräugten,
( wo gewöhnlich die Anzahl der Kranken grösser wird ) darf dennoch nie Me¬
lassen werden , daß die Bettstatte in die Mitte der Sale gestellt werden . In¬
dessen , da unser Spital sehr geräumig ist , wird man sich selten in dieser Ver¬
legenheit finden.

h . VI.
^Wahnwitzige und Unsinnige müssen ganz aus der Gemeinschaft der anderen
Kranken weggenommen , und in eine besondere Kammer zu liegen kommen. Im
Falle man zu fürchten hatte / daß derleyLeute entliefen , oder ein anderesUebel
anrichteten , müßtemansie der Sicherheitwegen durch die Krankenwärter , doch '
ohne ihnen sehr wehe zu thun , binden lassend Uebrigens muß man doch alle
Sorge darauf verwenden , daß sie wohl gehalten werden , und die zu ihrer etwai¬
gen Herstellung notwendigen Mittel bekommen ; dfr Lhirurgus von der In¬
spektion muß sie öfters besuchen , und überreden , daß sie ihr angeordneteö Ge¬
tränk geniesten . Vorzüglich müssen die an der VOasierscheue (K^ ro^Kobia)
liegenden Kranken in ein abseitiges Zimmer gebracht , auch , wenn es nötig-
gebunden werden.

; v«.
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tz . VII.

§ berm ein chirurgischer Kranker damals , wenn er beynahe oder gänzlich ge¬

heilt ist , in eine innerliche Krankheit verfiele, so muß es vorher dem Medi¬

kus gemeldet werden / damit er von der chirurgischen Seite auf die medicini-

sihe in das gehörige Zimmer übertragen wird . Eben so muß der Medikus

verfahren , wenn der Kranke von seiner Seite gegen das Ende der Krankheit

eine kritische/metastatische Geschwulst , oder eine andere Krankheit bekäme:

er muß dem k- mmaudirendeu Grabschrrurgus hievon Meldung geben las¬

sen , damit dieser einen angemessenen Platz unter seinen Kranken einraumt-

h . VIII.

sollte sich bey einem Kranken der medicinischen Seite der Fall eräugnen,

daß er eine kleine Geschwulst , oder sonst ein unbedeutendes Geschwür hätte,

so verbleibt er in dem medicinischen Krankensale , wird aber , nachdem er an

den kommandirenden Srabschr '
rurgus gemeldet worden , von einem inspek-

tionirenden LhirurguS verbunden . Hingegen wird ein chirurgischer Patient,

der nebst seinem äufferlichen Gebrechen zugleich ein Fieber hätte , es mag rdio-

patLjch oder symptomatisch seyn , von dem Lhirurguö allein auch innerlich be¬

handelt werden.

§. IX.
sobald die Patienten , es sey auf der medicinischen oder chirurgischen Seite,

den Arzneygebrauch aussetzen, so werden sie , jeder auf scmer Seite , in die Re»

konvalescentenzimmer angewiesen. Auch diese : müssen zweymal deö Tages be»

K sucht



sucht werden , um Zusehen , ob keiner recidiv geworden / besonders haben die
Chirurgen beym Mittag - oder Abendessen darauf zu sehen , ob die Rekonvales-
eenten ihre Speisen mit oder ohne Appetit gemessen ; fände man , daß einer re-
eidiv geworden , so muß solcher sogleich in das ihm angemessene Krankenzim¬
mer gebracht , dem betreffenden Professor aber die Nachricht davon gegeben
werden.

tz . X.
«̂ eder Kranke , der von einem Zimmer in das andere übersetzt wird , muß
das an der schwarzen Tafel seines Bettes aufgemachte Zetteschen nebst
dem Ordinationszettel mit sich nehmen , die sodann der Lhirurgus übernimmt;
auch sucht dieser von allem Unterricht einzuholen , was mit dem Kranken , be¬
vor er in das neue Zimmer gekommen ist , vorgegangen. Was die Ordina¬
tionszetteln und die VerLheilung der Arzneyen angehet , dies kömmt im nächst¬
folgenden Aapr'rel besonders vor.

§ . XI.
^ he die Rekonvaleseenten aus dem Spital entlassen werden , müssen sie noch¬
mals untersucht werden / ob sie vollkommen hergestellt sind , ob auch keinRück-
fall zu befürchten seye. Im Falle man den geringstenArgwohnhätte , so müß¬
te man solche Kranke noch durch einige Tage im Spital behalten . Man
muß überhaupt ein obachtsames Aug aufderley Leute haben / denn manche,
besonders die verheuratheten , suchen ihre Gebrechen so viel möglich zu be¬
mänteln, um desto ehender zu ihrem Regimente zu kommen.

XII.
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h . XII.

^ Zn Ansehung jener , die als Invaliden sollen erkläret werden , müssen die pro-

fefforen eine besondere Sorgfalt hegen , damit sie ja keinen unter diese Klasse

zahlen , als jene , die ganz und gar zum Militärdienste unfähig sind.

Leidet ein Soldat an einer langwierigen Krankheit , so müssen sich

die Professoren ernstlich darüber berathschlagen , und alle mögliche Mittel

versuchen, dem so , wie dem Staate einen Mann zu erhal¬

ten . Jenen , ^ die die Fallsucht (epiiepiia ) haben , oder die vergeben , daß sie das

Unvermögen den Harn zu halten hätten , darf man überhaupt nicht blos auf

ihr Wort sogleich trauen ; eben so muß man , um nicht hintergangen zu wer-

den , bey jenen besonders aufmerksam seyn , welche für wahnwizig oder be¬

hext angesehen seyn wollen , welches letztere indessen , da beynahe allemal die

darunter gesteckten Betrügereyen sind aufgedeckt worden, nun seltener geschiehet.

Sollte sich inzwischen einer dieser Fälle eraugnen / so muß man sich bepm

Obersts bschrrurgus deswegen Raths erholen.

H . XIII.
Rechte Invaliden , die zu ljedcm Militärdienst unfähig / sind eigentlich je¬

ne , die das Gesicht eingebüßt haben ; die den Unterschenkel , oder Fuß ; einen

Arm oder eine Hand verlohren haben ze . Es giebt aber auch Halbinvaliden,

die , wenn sie gleich zu den Feldregimentern untauglich Ow , doch noch daS

Vermögen haben , bey den Earnisonsregimentern zu dienen / Krankenwarter-

stellen zu vmretten , oder zu einem andern Dienst verwendet zu werden- Unter
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diese Klaffe gehören jene Soldaten , die einen oder rween Finger an der Hand

die grosse Zähe , öder die Zahne verlohren haben.

§ . XIV.
enn endlich ein Kranker als Rekonvaleseent nach dem Mittagessen aus dem

Spitale zum Regiment geschickt wird , so muß der Unterchirurgus oder Prak¬

tikant das Diatschildchen des Kranken in ein dazu bestimmtes Kästchen ver¬

schlissen ; wenn der Krankgewesene noch Kompressen oder Binden am Leibe

hätte , solche abnehmen , dessen Ordinationszettel aber dem kommaiidrrenden

Scabschrrurgus überlieferen , worauf auch der Tag seiner Rekonvaleseirung

zu bemerken ist : dies ist notwendig , weil sowohl die Bataillons - als Unter¬

chirurgen für alles zu haften haben , was sie zur Uebernahme bekommen. Das

nämliche muß auch geschehen , wenn ein Kranker gestorben / oder als Invalid

entlassen worden . Die kleinen Zettel , so an der schwarzen Tafel sind , kom¬

men in die Spitalkanzley.

Sechs-
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